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86 GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Die Jahresrechnung des Sekretariatsverbandes
schliesst bei einer Gesamtausgabe von 9366 Fr. mit
einem Aktivsaldo von 619 Fr. ab. Von den Einnahmen
entfielen 1334 Fr. auf Beiträge der Sektionen und 6060
Franken auf Subventionen. Der ATermögensbestand
verzeichnet einen Rückschlag von 1743 Fr.

Aus andern Organisationen.

Landesverband freier Schweizer Arbeiter. In
Nummer 17 des «Schweizer Arbeiter» erstattet obiger
Arerband einen Jahresbericht über seine Tätigkeit im
Jahre 1925. Die Einleitung bringt einen Bericht über
dio AVirtschaftslage; dio dortigen Angaben werden
durch Zahlenmaterial über Ein- und Ausfuhr, über
Aktienkurse und über den Arbeitsmarkt belegt. Es folgt
eine Darstellung der Verhältnisse in der AVirtschafts-
und Sozialpolitik; dabei ward auch die A'erhinderung
der Krisen gestreift. Sie wird in der Hauptsache als
eine Frage der bessern Organisierung der Weltwirtschaft

bezeichnet, doch wird ein entscheidender
Einfluss der Gewerkschaften auf das Auf- und Abwärts
des Wirtschaftslebens als ein Ding der Unmöglichkeit
bezeichnet (welche Einsicht allerdings nicht überrascht,
wenn man selbst nach Kräften für die Zersplitterung
der Gewerkschaftsbewegung sorgt). Die Schutzzollpolitik

wird in sehr, sehr vorsichtigen Worten missbilligt;
es wird aber eiligst festgestellt, dass sich ein Land
unter keinen Umständen gegen die allmächtige
Schutzzollpolitik wehren könne.

Etwas viel Wesens wird aus der Arbeitslosenkasse
des A'erbandes gemacht, die mit Beginn des Berichtsjahres

« aus ihrem bisherigen Rahmen heraustrat,
indem sie ihren Wirkungskreis auf die ganze Schweiz
ausdehnte ». Ausbezahlt wurden an 73 Bezüger insgesamt

6191 Franken.
Anschliessend wird über die Tätigkeit der

Verbandsinstanzen berichtet. An einer Sitzung des Ver-
bandsvorstandes, einer Delegiertenversammlung und 12
Sitzungen des Ausschusses wurden 84 Geschäfte behandelt.

Davon betrafen ATerbandsangelegenheiten 29,
Propaganda und Agitation 13, A^erbandsorgan 3,
Unterstützungswesen 10, Sozialpolitik und Lohnbewegungen 13.

Ueber die Mitgliedcrbewegung fehlen auch dieses
Jahr genaue Angaben. Es wird lediglich festgestellt,
dass die Zahl der Sektionen und Arerbände auf 33
stehen geblieben ist, dass aber die Mitgliedschaft infolge
der anhaltend schlechten Verhältnisse in der Ostschweiz
auf 2810 zurückging.

Zu verschiedenen Malen befasste sich laut Bericht
der Ausschuss mit der sog. «Neutralen Internationale».
Es werden von deren weitem Entwicklung grosse
Stücke erwartet, namentlich wird der Hoffnung
Ausdruck gegeben, dass sie internationalen Einfluss
gewinnen möge (internationales Arbeitsamt).

Die Entwicklung der A'erbandsfinanzen wird als
befriedigend bezeichnet; das A^ermögen belief sich
Endo 1925 auf 33,139 Fr., was gegenüber dem Vorjahre
eine Vermehrung von 2853 Fr. ausmacht.

Zentralverband christlich=soziaIer Organisationen.
Der Zentralverband christlich-sozialer Organisationen
hielt Ende April in Zürich eine von zirka 300
Delegierten besuchte Tagung ab. Im Mittelpunkt der
Verhandlungen stand ein Referat von Nationalrat Scherrer

über «Die Forderungen der Arbeit an unsere Zeit».
Dabei scheint der Herr Referent wieder einmal mehr
besonders auf die «Roten» losgehauen zu haben. Die
Delegierten sollen lebhafte Genugtuung darüber
gezeigt haben, class die Christlich-sozialen in Bern den
Sozialisten mannhaft entgegentraten, als sie «die Ab¬

sicht verrieten, die Koalitionsfreiheit des Bundespersonals

zu einem Privileg des auf dem Boden des Beam-
tenstreikrechtes stehenden Personals zu stempeln».

Heuchelei war von jeher die starke Seite dieser
sogenannten Christen. Ausgerechnet diese Herren, die
in Bern das freie Koalitionsrecht des Bundespersonals
sabotieren halfen, ausgerechnet diese Herren werfen
sieh nun zu Beschützern dieses Koalitiousrechtes auf.
Man sucht bekanntlich niemand hinter dem Ofen, wenn
man nicht selber schon dahinter gesessen hat. Die Herren

Christlichen haben durch ihre Haltung bewiesen,
dass sie selbst durch die Einschränkung des Koalitionsrechtes

eine Privilegierung ihrer schwachbeinigen
Organisation erhoffen. Der Verrat der christlich-sozialen
Politiker ist denn auch in der Presse des Bundespersonals

entsprechend gewürdigt worden. Sie werden auch
erfahren, dass ihre Spekulation nicht in Erfüllung
gehen wird, mögen sie sie aus ihren christlichen Herzen
noch so sehr ersehnen.

Volkswirtschaft.

Eine eidgenössische Biersteuer. In seiner
Botschaft vom 12. Mai 1926 beantragt der Bundesrat der
Bundesversammlung die Einführung einer Biersteuer,
genauer gesagt: Er schlägt einen «Bündesbeschluss
betreffend die Erhebung von Zollzusolilägen auf Gerste',
Malz und Bier» vor. Zur Begründung dieses Abschlages

weist der Bundesrat auf die in der Schweiz
verhältnismässig geringfügige Besteuerung der alkoholischen
Getränke hin. Eino Belastung des schweizerischen
Bierkonsums mit einer Steuer, wie sie z. B. in England
besteht, würde jährlich 66 Millionen Fr. eintragen; eino
Biersteuer wie in Norwegen könnte 44 oder wie in
Dänemark 20 Millionen Fr. abwerfen Und eine
Gesamtbesteuerung aller alkoholischen Getränke, wie sie
die genannten Länder eingeführt haben, ergäbe, auf
den schweizerischen Alkoholkonsum umgerechnet,
einen Ertrag von 400 bis 900 Millionen Fr. Herr Musy
bemerkt, class unser Land in dieser Hinsicht noch eine
erhebliche fiskalische Reserve besitzt, und fügt bei:
«Es handelt sich nur darum, den Mut zu besitzen, um
sich diese Reserve dienstbar zu machen».

Die Biersteuer soll nach dem bundesrätlichen
Abschlag in Form eines Zollzuschlags auf die zur Herstellung

von Bier benötigten Rohstoffe Malz und Gerste
erhoben werden. Diese Produkte müssen zwar heute
schon verzollt werden, aber ganz geringfügig. Der
Zollansatz auf Gerste soll von Fr. —.60 auf Fr. 11.30,
derjenige auf Malz von Fr. 1.50 auf Fr. 16.— für je 100 kg
erhöht werden. Die Belastung dos Bieres soll auf diese
Weise auf 2,9 Rappen auf den Liter erhöht werden,
während sie heute infolge der geringen Zölle auf Malz,
Gerste und Bier nur 0,5 Rappen beträgt. Der Ertrag
der Zollerhöhung' sollte nach dem ursprünglichen Plan
des Bundesrates 10 Millionen Franken sein. Infolge der
Opposition der Bierbrauer wurde die Vorlage wesentlich

abgeschwächt, so dass sie in der vorliegenden
Fassung nur noch etwa 6 Millionen einbringen könnte.

Gegen dieses neueste Finanzprojekt des Herrn Musy
sind zunächst formelle Einwände zu erheben. Es handelt

sich beim Vorschlag des Bundesrates ganz
offenkundig um eine neue Steuer. Eine solche kann in
einem verf assungsgemäss regierten Staat, wie die Schweiz
einer sein soll, nur durch eine Verfassungsänderung
eingeführt werden. Der Bundesrat jedoch möchte die
Biersteuer auf Grund eines blossen Bündesbeschlusses
erheben. Immerhin will er diesen gnädigst dem
Referendum unterstellen (wenn ihn das später nicht auch
noch gereut). Er hofft wahrscheinlich, class kein Rcfc-
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